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In der Beilage werden 25 Mehrabdrucke der h. Stellungnahme 

zu dem vom Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz 

versandten Gesetzentwurf übermittelt. 

Für die o . ö .  Landesregierung: 
Im Auftrag 

Dr. G a i s  b a u  e r 

25 Beilagen Für die Richtigkeit 
der A�:' 
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Amt der o. ö. Landesregierung 

Verf ( Präsl 300002/18 - GI 

Bundesgesetz über den Schutz des 

Menschen und seiner Umwelt vor ge­

fährlichen Stoffen sowie über den 

Verkehr und die Gebarung mit Giften 

( Chemikaliengesetz- ChemG); 
Entwurf - Stellungnahme 

Linz, am 14 . Mai 1985 

DV R. 0069264 

Zu Zl . IV-52. 190/9 1-2/84 vom 3 1 .  Oktober 1984 

An das 

Bundesministerium für 

Gesundheit und Umweltschutz 

Stubenring 

10 10 W i e  n 

Das Amt der 0 .6. Landesregierung beehrt sieh, zu dem mit der 

do . Note vom 3 1. Oktober 1984 versandten Gesetzentwurf wie 

folgt Stellung zu nehmen: 

A .  Oie am Belspiel bedeutender Industriestaaten orientierte 

Absicht, den Verkehr mit gefährlichen Stoffen auch ln 

Österreich einer gesetzlichen Regelung zu unterziehen, 

wird grundsätzlich begrüßt. Wenn man bedenkt, daß zu den 

60 . 000 gegenwärtig schon am Weltmarkt angebotenen Cheml-

kalien jährlich etwa 2 . 000 hinzukommen, wird nicht nur 

die auf den Gesetzgeber und die Vollziehung zukommende 

Problemfülle, sondern auch die Dringlichkeit des Unter-

fangens deutlich . 
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In seiner Grundkonzeption, in grundlegenden Definitionen 

und Bestimmungen ist der Gesetzentwurf am schon vorhan­

denen, einschlägigen Normenbestand der wichtigsten Im­

port- bzw. Exportländer ausgerichtet, insbesondere durch 

besondere Beachtung der Regelungen der Bundesrepublik 

Deutschland und der von der Richtlinie der Europäischen 

Gemeinschaften getroffenen Regelungen. 

Gleichzeitig unternimmt der Entwurf eine Neufassung der 

in einigen Bereichen nicht mehr den heutigen Anforde­

rungen entsprechenden giftrechtlichen Vorschriften und 

integriert diese in einen eigenen Abschnitt des Chemika­

liengesetzes. 

8. Wenngleich also das Anliegen dieses Gesetzesvorhabens zu 

unterstützen ist, gibt der vorliegende Entwurf Anlaß .zu 

Bedenken in mehrfacher Hinsicht. 

So sind nach h. Auffassung verschiedene Entwurfsrege­

lungen ohne entsprechende Bedachtnahme auf die bundes­

staatliehe Kompetenzverteilung formuliert. Diesbezüglich 

verfassungsrechtliche Einwände teilt das Amt der 

o. ö. Landesregierung mit den schon erhobenen Einwänden 

anderer Länder (beispielsweise Niederösterreich und 

Vorarlberg) . 

Danach ist nämlich der Bund entgegen den Regelungen des 

Entwurfs nicht für einen derart umfassenden Gesundheits­

schutz und erst recht nicht für einen derart umfassenden 

Schutz der Umwelt vor gefährlichen Stoffen zuständig. 

Maßnahmen zum Schutz vor gefährlichen Stoffen sind 

kompetenzrechtlich durch Komplexität gekennzeichnet, die 

Zuständig keit zur Regelung ergibt sich somit als Ausfluß 

der Zuständigkeit zur Regelung der betreffenden Sachge-

• 
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biete. Nach der Spruchpraxis des Verfassungsgerichtshofes 

ist die Unterscheidung in besondere und allgemeine Gefah­

ren unbestritten. So ist eine Gefahr dann eine besondere, 

wenn sie entweder primär nur in einer bestimmten Verwal­

tungsmaterie auftritt oder wenn sie zwar nicht auf eine 

einzelne Verwaltungsmaterie beschränkt ist, aber inner­

halb der einzelnen Materien in bestimmten allein für 

diese typischen Abarten auftritt. Gegen besondere Gefah­

ren gerichtete Maßnahmen des Staates fallen unter den 

Begriff der Verwaltungspolizei . Die Bekämpfung von allge­

meinen Gefahren ist hingegen (allgemeine) Sicherheitspo­

lizei, die im übrigen erst dann herangezogen werden kann, 

wenn die Möglichkeiten der Unterstellung unter besondere 

Verwaltungsmaterien erschöpft sind. 

Der Entwurf scheint die sich daraus ergebenden 

kompetenzrechtlichen Konse quenzen zu vernachlässigen, in­

dem er Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren schlechthin vor­

sieht, d. h. unbekümmert davon, ob die Gefahr für eine dem 

Bund zur Regelung zugewiesene Materie (beispielsweise die 

auf Seite 19 der Erläuterungen aufgezählten Materien) ty­

pisch ist oder nicht bzw . eine allgemeine Gefahr 

darstellt. Diese Vorgangsweise bedeutet jedoch, daß der 

Entwurf auch jene Gefahrenabwehr einbezieht, die nach der 

Kompetenzverteilung den Ländern zukommt. Dies ergibt sich 

vor allem aus den Zuständigkeiten der Länder für das Bau­

wesen (baupolizeilicher Schutz vor Gefahren aus der 

Zulass�ng von Baustoffen), Angelegenheiten der 

Landesstraßen (z . B . Schutz vor Gefahren aus der Handha­

bung des Winterdienstes - Verwendung von Streusalz), den 

Schutz der Landwirtschaft, den Naturschutz und im Bereich 

des Pflanzenschutzes. 

Bedeutsam in diesem Zusammenhang scheint, daß jüngst der 

Verfassungsgesetzgeber selbst offenbar von einer restri k­

tiven Auffassung bezüglich der dem Bund zufolge des Kom-
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petenztatbestandes " Gesundheitswesen " gegebenen Möglich­

keiten ausgegangen ist, indem er zusätzlich zur bereits 

bestehenden Bundeszuständigkeit für das Gesundheitswesen 

eine neue Sonderzuständigkeit für " Maßnahmen zur Abwehr 

von gefährlichen Belastungen der Umwelt, die durch 

Überschreitung von Immissionsgrenzwerten entstehen " ,  ge­

schaffen hat. 

Von diesen kompetenzrechtlichen Bedenken abgesehen, 

scheinen insbesondere im V I. Abschnitt (" Überwachung" 

einige Bestimmungen die Möglichkeiten einer verfassungs­

konformen Auslegung zu sprengen. Die Erläuterungen führen 

hiezu an, daß der Entwurf die behördliche Aufsichtsfüh­

rung " ähnlich" dem Lebensmittelgesetz 1975 regelt. In der 

Tat kann nur von einer " Ähnlichkeit " die Rede sein, denn 

der vorliegende Entwurf geht entscheidend über das L MG 

1975 hinaus, indem er in der Landesinstanz neben dem Lan­

deshauptmann zusätzlich auch den Bundesminister für 

Gesundheit und Umweltschutz selbst sowie von diesem be-

auftragten Organe mit 

betraut (§§ 43 Abs. 

hoheitlichen Aufsichtsbefugnissen 

und 45 Abs. 1) oder überhaupt statt 

des Landeshauptmannes die Verfahrensführung durch 

Behörden und Dienststellen, die dem Bundesminister für 

Gesundheit und Umweltschutz nachgeordnet sind, ermöglicht 

(§ 47 Abs. 1). 

Darin wird ein Verstoß gegen Grundprinzipien der mittel­

baren Bundes verwaltung gesehen. 

C. Das im Entwurf vorliegende Chemikaliengesetz ist nur die 

Spit�e des Berges an Regelungen, die der Verwaltung zur 

Bewältigung der hier einschlägigen Gefahrenabwehr 

schlußendlich aufgeladen werden wird. Das Gesetz enthält 

an die fünfundzwanzig ausdrückliche Ermächtigungen für 
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zum Teil sehr umfangre�che Verordnungen. Die von Norbert 

Wimmer anhand des L MG 1975 formulierte Kritik am "unvoll­

endeten Gesetzgeber " ,  an der überbordenden Ausgliederung 

generell-abstrakter Normierungen an die solcherart an die 

Grenzen ihrer Belastbarkeit geführte Verwaltung und ihrer 

überfrachtung mit verwaltungsfremdem Sachverstand (JB1 . 

1977. Heft 17/ 1B. Seite 475 ) scheint zufolge vergleich­

barer Regelungstechnik auch auf das Chemikaliengesetz 

anwendbar. 

Dies alles läßt befürchten. daß die von den Erläuterungen 

auf Seite 18 getroffene Einschätzung des mit der Vollzie­

hung des Gesetzes für die Länder verbundenen Kosten 

(durch Mehrbedarf an besonders qualifiziertem Personal; 

nicht abschätzbare Auswirkung einer Fülle organisato­

rischer Vorkehrungen etc . )  bei weitem zu rosig geraten 

ist . Es sei dahingestellt. ,ob diese Mehrbelastungen bei 

den Finanzausgleichsverhandlungen bereits ins Kalkül ge­

zogen worden sein können . Die Abgeltung einer Erhöhung 

des Zweckaufwandes wird an den Bund heranzutragen sein . 

Auf die Verhandlungspflicht gemäß § 5 F AG 1985 wird hin­

gewiesen. 

Für das Verwaltungspublikum schiene die positive Abgren­

zung des Geltungsberelches von größerem praktischem Wert 

als die Formulierung eines Zielparagraphen l Absichtser­

klärung) und dessen Ergänzung mit einer negativen Abgren­

zung. 
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Abgesehen von der Indikatoreigenschaft des Begriffs 

" umweltgefährlich" für die Kompetenzproblematik ist 

darüber hinaus sein Verhältnis zu den meisten anderen 

hier beschriebenen Eigenschaften von Chemikalien unklar; 

er scheint entbehrlich . 

Polymerisate, 

als sehr weit 

Polykondensate und Polyaddukte erscheinen 

gefaßte Begriffe . Diese Produkte können 

sich nach fachlicher Ansicht durch Zusammenwirken bzw . 

durch Einwirken äußerer Effekte als durchaus toxikolo­

gisch bedenklich erweisen . So gesehen sCheint fraglich, 

ob die generelle Ausnahme von der Anmeldepflicht gerecht­

fertigt ist . 

Oie gewichtsbezogenen Mengenschwellen scheinen proble­

matisch; sie stehen nämlich in keinem zwingenden Zusam­

menhang mit den im § 2 umschriebenen Eigenschaften der 

Stoffe . In der Praxis wird es auch schwierig sein . die 

tats�chlichen Umsatzmengen voll zu erfassen . 

Oie Mengengrenze der Z. 2 wird auch als geringfügiger An­

teil eines Monomeren in neuen als Massenprodukten herge­

stellten Polymerisaten, -kondensaten und -addukten be1 

weitem überschritten . Diese als " Fertigwaren " aufzufas-
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senden Produkte werden immerhin in Mengen hergestellt. 

die eine Einschätzung als gefährlich rechtfertigen . 

In der dritten Zeile sollte es heißen: 

n���n Stoffes 

Menge eines 

Die unübersichtliche Regelung der verschiedenen zusätzli­

chen Prüf nachweise ist für Anmeldebehörde und Anmelde­

pflichtigen in gleicher Weise erschwerend. 

Die Anmeldebehörde erhofft sich durch die Vorlage von 

Prüfnachweisen innerhalb der von ihr zu setzenden Frist 

eine Aussage über bestimmte Eigenschaften gefährlicher 

Stoffe . Die von ihr bei nicht fristgerechter Vorlage zu 

verfügende Untersagung der Beschränkung des Verkehrs mit 

diesen Stoffen ist mit möglichen Gefährdungen zu 

begründen. wobei aber unerfindlich bleibt. wie die 

Behörde die Gefährdungen ohne solche Nachweise 

verfahrensförmig dartun kann . 

Für die in der Bundesrepublik Deutschland bereits als 

" neue Stoffe. Zubereitungen " und dergleichen geführten 

Meldungen sollte ein Anmeldeverfahren zumindest im Umfang 
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des § 6 Abs. bis 5 für die zwischenzeitlich als Alt-

stoffe oder Altstoffgruppen aufscheinenden gefährlichen 

Stoffe für verbindlich erklärt werden; die bekanntgege­

benen Daten wären in den Altstofflisten ersichtlich zu 

machen . 

Auch hier erscheint die Ausnahmeregelung von der Aufnahme 

in die Altstoffliste nicht unproblematisch . 

Es fällt auf, daß im Zusammenhang mit der Regelung über 

die mit 8escheid anzuordnende Sicherheitsmaßnahme der un­

bestimmte Begriff ��Lb���1�b� Gefahr" in den 

Erläuterungen hiezu nicht näher eingegrenzt wird . Dies 

ist bemerkenswert deshalb, weil diese Regelung als 

überbrückung der Zeit bis zur Erlassung einer Verordnung 

nach § 14 dienen soll, dort aber nur von einer 

gewöhnlichen Gefahr die Rede ist . 

Ähnliches gilt für § 15 Abs . 3 und § 16 Abs . 3. 

Die " kindersicheren Verschlüsse" sollten zwingend vorge­

sehen, jedenfalls aber nicht auf "erforder11chenfalls· 

allein abgestellt werden . Die Verordnung nach Abs. 3 

könnte nähere Angaben über die Art der vorzuschreibenden 

Verschlüsse enthalten . 
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Es wird angeregt, die Beifügung eines Beipacktextes 

regelmäßig vorzusehen, weil die Angaben gemäß Abs . auf 

der Verpackung beim Transport oder sonstigen Manipula­

tionen unleserlich werden könnten. Zumindest sollte er­

wogen werden, daß auf der Verpackung ein Hinweis auf den 

Beipacktext anzubringen ist . 

Die Altersgrenze von 24 LebenSjahren für die Bezugsbewil­

ligung von Giften sollte auf 19 Jahre herabgesetzt wer­

den, weil dieses Alter ( Eigenberechtigung) zum Erwerb der 

Konzession nach den §§ 2 20, 2 2 2  und 2 23 GewO 1973 vorge­

schrieben ist . 

Die alljährliche Vorlage einer Abschrift dieses Registers 

durch die Bezirksverwaltungsbehörde an den Bundesminister 

für Gesundheit und Umweltschutz bedeutet nach h. Auffas­

sung einen unnötigen Verwaltungsaufwand. Im Hinblick auf 

die Vollziehung in mittelbarer Bundesverwaltung wäre im 

übrigen diese Vorlage im Dienstweg über den Landeshaupt­

mann vorzusehen (detto Abs . B) . 

Der Verantwortliche für den Giftverkehr sollte Jeweils 

der Bezirksverwaltungsbehörde bekanntgegeben werden 
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müssen. Die im Abs . 2 geforderte jederzeitige Erreich­

barkeit des Verantwortlichen im Betrieb ist unerfüllbar . 

Die Inpflichtnahme des �Qg�Q�L� ist aus der Entwurfsbe­

stimmung nur erschließbar, nicht aber ausdrücklich fest­

gelegt . 

Die im Abs . 2 bei der Abgabe von Giften an Letztverbrau­

cher zur Pflicht gemachte Einschätzung eines bestimmten 

Grades an Urteilsfähigkeit des Letztverbrauchers ist eine 

wegen ihrer Auswirkung auf Haftungsfragen sehr proble­

matische Bestimmung und sollte eliminiert werden. 

Die Vorschrift zur schadlosen Beseitigung von Giften 

scheint 

halten, 

unzulänglich; 

wer die Gifte 

sie müßte zumindest Hinweise ent­

(als Abfälle!) wie beseitigen muß, 

damit die Beseitigung tatsächlich schadlos geschieht . 

Nach der Entwurfsabsicht soll nämlich die Beseitigung der 

vom Chemikaliengesetz erfaßten Stoffe offenbar dem Regime 

des Sonderabfallgesetzes, BGB1 . Nr .  186/ 1983 , unterliegen 

(§ 3 des Entwurfs) . Daraus folgt, daß der § 29 dem Son­

derabfallgesetz (dieses ist nicht in der Aufzählung des 

§ 53 enthalten) derogiert und insoweit erhebliche Unsi­

cherheiten in der Vollziehungspraxis nach sich ziehen 

wird . 

Im übrigen unterlassen die Erläuterungen eine Begründung 

dafür, warum der Abgeber (hier: Kleinhandel) zur �Q���D� 

lQ��D Rücknahme der Gifte verpflichtet ist, die der Er­

werber selbst nicht schadlos beseitigen kann (bzw . will) 
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Wer ersetzt dann dem Abgeber die ihm aus dieser Ver­

pflichtung - zusätzlich zu den Beseitigungskosten -

erwachsenden Unkosten? Nach h. Auffassung fehlt es für 

die Anordnung der Kostenlosigkeit des im zweifellos 

öffentlichen Interesse gelegenen, geordneten 

Gifterücklaufs an einer sachlichen Rechtfertigung. Der 

gewerbliche Kleinhandel sollte für die Serviceleistung, 

die er im Interesse der Allgemeinheit erbringt, nicht be­

straft werden, zumal andererseits nicht unberücksichtigt 

bleiben kann, daß der Entwurf dem Behördenapparat 

(selbstverständlich) jedweden Kostenersatz für seine 

Tätigkeiten zubilligt. 

Auf die im allgemeinen Teil angeführte Kompetenzproblema­

tik wird verwiesen. Der erste Satz dieser Bestimmung und 

die darin enthaltene Verordnungsermächtigung sind mit dem 

Programm des Art. 1 2  Abs . B-VG nicht in Einklang zu 

bringen. 

Auch hier ist auf die Kompetenzlage zu verweisen. Diese 

Bestimmun9 scheint sich der Konse quenzen aus der Rück­

sichtsnahmepflicht zugunsten einschlägiger 

jagdrechtlicher Regelungen des zuständigen Landesgesetz­

gebers zu entschlagen (vgl. zuletzt VfG H vom 3. Dezember 

1984 , G 8 1, 8 2/84 - 28). Dies gilt sowohl für die hier 

vorgesehene Einbindung des " Jagdberechtigten " (wohl: 

Jagdausübungsberechtigten) als auch für die Verordnungs­

ermächtigung betreffend nähere Bestimmungen über die 

Auslegung von Giftködern. 
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Im Rahmen dieser Bestimmung sollten die Prüfstellen auch 

zur Ausstellung von Attesten (als öffentliche Urkunden) 

ermächtigt werden . 

Aus dem in Anlehnung an die EG- Richtlinien und die 

Intentionen der O EC D  vom 

nommenen Anmeldeverfahren 

Gesetzentwurf 

gekoppelt mit 

in Aussicht ge­

Prüfnachweisen 

durch den Hersteller ergibt sich die Konse quenz, daß dem­

nach ein Stoff (eine Chemikalie) auch nach ihrem In­

verkehrsetzen im Auge behalten werden muß . Daraus ergibt 

sich weiters, daß für die ökonomische Bewältigung der dem 

Landeshauptmann und der ihm unterstellten Behörden aus 

dem Chemikaliengesetz erwachsenden Vollziehungsaufgaben 

ein direkter E DV-unterstützter Zugriff zu den beim 

Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz gemäß 

dieser Bestimmung vorgesehenen zentralen Register- und 

Informationsstellen bzw . den dort einzurichtenden Daten­

verarbeitungsanlagen von erheblichem Nutzen wäre . Oie 

derzeit noch zeitaufwendige und mühevolle Ermittlung der 

physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigen­

schaften eines Stoffes könnte auf diese Weise 

entscheidend erleichtert werden . 

Eine solche direkte Zugangsmöglichkeit zu den gespei­

cherten Informationen (im Sinn des § 38) ist beispiels­

weise für die Abfallwirtschaft deswegen von Bedeutung, 

weil dort die lediglich mit Handelsnamen bezeichneten 

Abfälle in ihrer Mehrheit gefährliche Sonderabfälle dar­

stellen, jedoch über deren Inhaltsstoffe und damit Gefah­

renpotentiale derzeit in der Regel nur schwer 

Informationen erhältlich sind . 
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Zuständige Registerbehörde ist der Bundesminister für Ge­

sundheit und Umweltschutz: daher sollte er lund nicht 

sein Hilfsapparatl Adressat dieser Vertraulichkeitsrege­

lung sein . 

Es wird angeregt, dem Fachbeirat auch Vertreter der 

Länder beizugeben, weil das Chemikaliengesetz in 

mittelbarer Bundesverwaltung zu vollziehen sein wird und 

daher auf Praxisbezug und entsprechenden Erfahrungsaus­

tausch nicht verzichtet werden sollte. 

Ob die vorgesehene ehrenamtliche Tätigkeit im Fachbeirat 

auch für die gemäß Abs. 3 Z .  bis 10 einzubeziehenden 

Fachwissenschafter zielführend ist, scheint dann f�ag­

lieh, wenn hoch qualifizierte, gründliche und ob jektive 

Arbeit geleistet werden soll . 

Diese Bestimmung geht in einem entscheidenden Punkt des­

wegen über die vergleichbare Regelung im L MG 1975 hinaus, 

weil zufolge der Entwurfsformulierung " Organe des Bundes­

ministers für Gesundheit und Umweltschutz und von diesem 

beauftragte Sachverständige" zur behördlichen Kontroll­

tätigkeit n�Q�n_�nQ_����l��i�h zu dem gemäß § 4 2  zur Auf­

sichtsführung berufenen Landeshauptmann lund seiner 
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Aufsiehtsorgane) ermächtigt werden. Der in einer derar­

tigen Konstruktion zu sehende Verstoß gegen Prinzipien 

der mittelbaren Bundesverwaltung wurden schon oben aufge­

zeigt. 

Im übrigen ist nach h. Auffassung die hier vorgesehene 

Verweisung auf die sinngemäße Anwendung einschlägiger Be­

stimmungen aus dem L MG 1975 deswegen ungenügend, weil es 

doch immerhin um behördlich-hoheitliche Tätigkeiten geht. 

Die nicht abschließende, sondern nur beispielhafte in­

haltliche Festlegung der hoheitlichen Befugnisse der Auf­

sichtsorgane erscheint im Licht der Spruchpraxis des 

Verfassungsgerichtshofes zu den Artikeln 18 Abs. und 83 

Abs. 2 B-VG bedenklich. Die vergleichbare Regelung des 

L MG 1975 (§§ 37 ff) enthält eine taxative Normierung . 

Die Überwälzung der (nach den Erläuterungen mltunter er­

heblichen) Kosten der überwachungsmaßnahmen auf den Aus­

kunftspflichtigen sollte angesichts der außerordentlichen 

Fülle und Dichte der einzuhaltenden Vorschriften (es sind 

hier auch die zahlreichen, zum Teil umfänglichen Verord­

nungen ins Kalkül zu ziehen) nicht schon an die bloße 

Nichteinhaltung geknüpft werden, sondern analog dem L MG 

1975 an ein Straferkenntnis nach durchgeführten lVerwal­

tungs) strafverfahren . 

• 
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Oie vorgesehene Formulierung der Zuständigkeitsdelegation 

gibt gleichfalls Anlaß. auf die aus den Artikeln 18 

Abs . und 83 Abs . 2 8-VG abzuleitenden Anforderungen an 

solche Vorschriften hinzuweisen . 

25 Mehrabdrucke dieser Stellungnahme werden u. e .  dem 

Präsidium des Nationalrates Obermittelt . 

FOr die o .ö. Landesregierung: 

Im Auftrag 

or . G a i s  b a u  e r 

FOr die Richtigkeit 

der Au�un � 
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